


1. § 43m EnWG wird wie folgt geändert:

Absatz 2 Satz 9 wird nach den Worten „noch nicht bekannt war“ um folgende Worte ergänzt:
„ ,außer die Unkenntnis beruht auf der Anwendung dieser Vorschrift, “

 
Es wird ein neuer Abs. 5 eingefügt:

„Ein Umweltschaden im Sinne von § 2 Nr. 1 USchadG liegt nicht vor bei nachteiligen
Auswirkungen eines Vorhabens, die gemäß Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 nicht zu
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind oder die sich daraus ergeben, dass keine
geeigneten und verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen verfügbar sind. Eine
Handlung nach § 69 Abs 2 Satz 1 Nummern 1 bis 4 BNatSchG ist nicht ordnungswidrig
sowie nach § 71 Satz 1 Nummern 1 und 2 BNatSchG nicht strafbar, wenn diese im
Rahmen des Vollzugs einer Genehmigung erfolgt, bei der eine Prüfung des Artenschutzes
nach den Vorschriften des § 44 Absatz 1 gemäß § 43m Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des
Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung nicht erfolgt ist.“

 
2. § 43n EnWG wird wie folgt geändert:

§ 43n Abs. 6 Satz 2 wird nach den Worten „noch nicht bekannt war“ um folgende Worte ergänzt:
„ ,außer die Unkenntnis beruht auf der Anwendung der Absätze 1 und 3 bis 5, “

 
§ 43n EnWG wird um Absatz 11 ergänzt:

„Ein Umweltschaden im Sinne von § 2 Nr. 1 USchadG liegt nicht vor bei nachteiligen
Auswirkungen eines Vorhabens, die gemäß Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 nicht zu
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind oder die sich daraus ergeben, dass keine
geeigneten und verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen verfügbar sind. Eine
Handlung nach § 69 Abs 2 Satz 1 Nummern 1 bis 4 BNatSchG ist nicht ordnungswidrig
sowie nach § 71 Satz 1 Nummern 1 und 2 BNatSchG nicht strafbar, wenn diese im
Rahmen des Vollzugs einer Genehmigung erfolgt, bei der eine Prüfung des Artenschutzes
nach den Vorschriften des § 44 Absatz 1 gemäß § 43m Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des
Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung nicht erfolgt ist.“

 
Sollte darüber hinaus noch Klarstellungsbedarf auf Unionsebene gesehen werden, stehen die
ÜNB für Vorschläge gerne zur Verfügung.
 
Weiterhin hatten Sie uns im Austausch zu der Stellungnahme der 4ÜNB zum Gesetzesentwurf
zur Umsetzung der RED III in nationales Recht gebeten, unsere Überlegungen zum Thema
Kombination mehrere Leitungen zu konkretisieren. Dazu übersenden wir Ihnen folgenden
Vorschlag:
 
I. Änderungen des NABEG
 
1. Änderung von § 3 NABEG
In § 3 wird die folgende Nr. 8a neu eingefügt
„8a.         „einheitliches Vorhaben“ auf Antrag die Kombination von mehreren Hochspannungsfreileitungen mit einer
Nennspannung von 110 Kilovolt oder mehr sowie mit Bahnstromfernleitungen, sofern diese Leitungen auf einem
Mehrfachgestänge geführt werden, oder die Kombination mehrerer Erdkabel, sofern die Baumaßnahmen dieser
Erdkabel im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen.“
 
2. Änderung von § 5b NABEG
§ 5b wird wie folgt neu gefasst.



§ 5b Einheitliche Vorhaben in der Bundesfachplanung
„In Bundesfachplanungsverfahren ergeht eine einheitliche Entscheidung über den Trassenkorridor
für ein einheitliches Vorhaben im Sinne von § 3 Nr. 8a.“
 
3. Änderung von § 26 NABEG
§ 26 wird wie folgt geändert.
Die Überschrift wird geändert in „§ 26 Einheitliche Vorhaben“
Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:
„In Planfeststellungsverfahren ergeht eine einheitliche Entscheidung für ein einheitliches
Vorhaben im Sinne von § 3 Nr. 8a.“
Satz 2 entfällt. Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze 2 bis 4 neu.
 
II. Änderungen des EnWG
 
4. Änderungen in § 12j Abs. 1 EnWG
In § 12j Abs. 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:
„Der Infrastrukturgebieteplan erfasst auch Vorhabenbestandteile einheitlicher Vorhaben von
Maßnahmen nach Satz 1 gemäß § 3 Nr. 8a Netzausbaubeschleunigungsgesetz. 
 
5. Änderung von §43 EnWG
In § 43 Abs. 4 wird folgende Satz 1 neu eingefügt.
„In Planfeststellungsverfahren ergeht eine einheitliche Entscheidung für ein einheitliches
Vorhaben.“
Der bisherige Satz 1 wird Satz 2 neu.
 
6. Änderung von § 43f
In § 43f Abs. 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Zwecke“ die Worte „des § 43“ durch die Worte
„der §§ 43, 12j, 43m, 43n, 43o“ ersetzt sowie das Wort „und“ nach den Worten „§ 3 Nummer 1,
2“ durch ein Komma ersetzt und nach den Worten „4 bis 6“ die Worte „und Nr. 8a“ eingefügt.
 
7. Änderung von § 43h
Es wird folgender Satz 3 angefügt:
„Diese Regelung gilt nicht für einheitliche Vorhaben.“
 
8. Änderung von § 43m
In § 43m Abs. 3 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:
„Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für einheitliche Vorhaben gemäß Nr. 8a
Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz.“
 
9. Änderungen von § 43n
In § 43n Abs. 1 Satz 1 werden nach den Worten „bestätigten Maßnahmen“ die Worte
„einschließlich aller Vorhabenteile einheitlicher Vorhaben“ ergänzt.
In § 43n Abs. 2 Satz 1 werden nach den Worten „für Maßnahmen“ die Worte „, einschließlich
aller Vorhabenteile einheitlicher Vorhaben“ ergänzt.
 
10. Änderungen von § 49o
In § 43o Satz 1 werde nach den Worten „Maßnahme im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer
1bis 4“ die Worte „, einschließlich aller Vorhabenteile einheitlicher Vorhaben“ ergänzt.
 






